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Alle Steuerzahler

BMF: Steuern für Preisgelder
(Val) Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in einem
aktuellen Schreiben zur einkommensteuerrechtlichen
Behandlung von Fernseh-Preisgeldern Stellung
genommen.

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) vom
28.11.2007 (IX R 39/06) sind Preisgelder für die
Teilnahme als Kandidat an einer Fernsehshow als
sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 3
Einkommensteuergesetz (EStG) steuerbar.
Entscheidendes Kriterium für die Steuerbarkeit ist, dass
der Auftritt des Kandidaten und das gewonnene
Preisgeld in einem gegenseitigen Leistungsverhältnis
stehen.

Nach dem Schreiben des Finanzministeriums gelten für
ein solches zur Steuerbarkeit führendes gegenseitiges
Leistungsverhältnis folgende Anhaltspunkte: Dem
Kandidaten wird von Seiten des Produzenten ein
bestimmtes Verhaltensmuster oder Ähnliches
vorgegeben. Dem Kandidaten wird neben der
Gewinnchance und dem damit verbundenen Preisgeld
noch ein erfolgsunabhängiges Antritts-, Tagegeld et
cetera gezahlt.  Das Format sieht grundsätzlich nicht nur
einen einmaligen Auftritt vor, sondern erstreckt sich über
mehrere Folgen. Der Kandidat muss hierfür
gegebenenfalls Urlaub nehmen oder von der Arbeit
freigestellt werden. Das Preisgeld hat die Funktion einer
Entlohnung für eine Leistung. Es fließt als
Erfolgshonorar zu. Liegen allerdings keine der
vorstehenden Anhaltspunkte vor, bleibt es nach dem
Schreiben des Ministeriums auch bei im Rahmen von
Fernsehsendungen gewonnenen Geldern bei nicht
steuerbaren Einnahmen.

BMF, Schreiben vom 30.05.2008, IV C 3 - S
2257/08/10001

Erbschaft- und
Schenkungsteuer: Befreiung
vorläufig auch für kommunale
Wählervereinigungen
(Val) § 13 Abs. 1 Nr. 18 Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetz (ErbStG) verletzt das Recht auf
Chancengleichheit, soweit Zuwendungen an politische
Parteien steuerfrei gestellt sind, Zuwendungen an
kommunale Wählervereinigungen und ihre
Dachverbände dagegen nicht. Das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschied, dass die
Differenzierung nicht durch verfassungsrechtlich
tragfähige Gründe gerechtfertigt sei.

Trotz Unvereinbarkeit des § 13 Abs. 1 Nr. 18 ErbStG mit
dem Grundgesetz sei es aber ausnahmsweise geboten,
bis zu einer Neuregelung durch den Gesetzgeber die
weitere Anwendbarkeit der Norm anzuordnen und die
Steuerbefreiung auf kommunale Wählervereinigungen
und ihre Dachverbände auszudehnen.

Die Entscheidung des BVerfG erging auf eine Vorlage
des Hessischen Finanzgerichts. Dem Vorlagebeschluss
lag der Fall einer kommunalen Wählergemeinschaft
zugrunde, die sich dagegen gewandt hatte, für den
Erhalt einer Spende über 5.000 Mark Schenkungsteuer
von 400 Mark entrichten zu müssen.

BVerfG, Beschluss vom 17.04.2008, 2 BvL 4/05

Steuernummer: Neue
Kennziffer ist immer noch nicht
da
(Val) Die Finanzverwaltung hatte die Einführung der
neuen bundeseinheitlichen Steuer-Identifikationsnummer
für Mai 2008 angekündigt, sodass sie von vielen Bürgern
noch bei der Steuererklärung verwendet werden sollte.
Das verschiebt sich aufgrund technischer Probleme auf
unbestimmte Zeit. Es ist daher noch unklar, wann
Steuerzahler Post wird vom Bundeszentralamt für
Steuern bekommen und anschließend erstmals mit
einem unveränderlichen bundeseinheitlichen
Kennzeichen von einer staatlichen Verwaltung zentral
erfasst sind. Wenn es dann soweit ist, werden die Bürger
beim Fiskus noch gläserner und die bisherige
Steuernummer je Finanzamt entfällt.

Die neue elfstellige Kennziffer ändert sich nicht mehr,
wenn ein Einwohner umzieht oder in die Zuständigkeit
eines anderen Finanzamts fällt. Mit Geburt oder Zuzug
erhält dann jeder Neubürger ebenfalls eine solche
Kennzahl für steuerliche Zwecke zugeteilt. Das bringt
der Steuerverwaltung einen entscheidenden Schritt in
Richtung des EDV-Zeitalters, denn die
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Identifikationsnummer ist vielfach verwendbar:
Umstellung der Lohnsteuerkarte aus Papierform auf ein
elektronisches Lohnsteuerverfahren. Arbeitgeber können
damit Lohnsteuerwerte einfacher online melden.

Seit 2005 ausgezahlte Beträge müssen
Rentenversicherungen, landwirtschaftliche Alterskassen,
Versorgungswerke Pensionskassen sowie
Versicherungsunternehmen flächendeckend an den
Fiskus melden. Dies klappt aber nur über das neue
bundeseinheitliche Ordnungsmerkmal.

Einfachere Zuordnung von steuerlich relevanten Daten
in elektronischer Form.
Erhöhte Transparenz im Besteuerungsverfahren um
dadurch Leistungsmissbrauch und Steuerbetrug
wirksamer bekämpfen zu können.

Banken müssen bei Kunden mit Wohnsitz in einem
anderen EU-Staat zwingend neben dem Namen auch
die neue Steuernummer speichern. Mangels Vorlage
galt das bislang noch nicht für deutsche Anleger.

Das einheitliche Identifikationsmerkmal entspricht der
internationalen Taxpayer Identification Number (TIN).
Damit klappt es künftig auch besser mit dem
Informationsaustausch über die Grenze.

Sozialträger müssen Daten über gewährte Leistungen
per Datenfernübertragung übermitteln, was mit der
Identifikationsnummer zielgerichtet und automatisiert
erfolgen kann.

Die neue Kennziffer soll grundsätzlich für die gesamte
Kommunikation der Bürger und Arbeitgeber mit den
Finanzbehörden verwendet werden.

Steuersparmodell:
Gutglaubensschutz für den
Verkäufer
(Val) Ist die Vollmacht des Treuhänders eines
Steuersparmodells wegen Verstoßes gegen das
Rechtsberatungsgesetz nichtig, kann sich der Verkäufer
des Modells auch dann gegenüber dem Käufer auf den
Gutglaubensschutz nach den Paragrafen 171 und 172
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) berufen, wenn er
das Erwerbsmodell initiiert und konzipiert sowie den
Treuhänder ausgesucht hat. Dies hat der
Bundesgerichtshof (BGH) klargestellt.

In dem Urteil heißt es weiter, ein
Schadensersatzanspruch aus Verschulden bei
Vertragsschluss wegen unterbliebener
Widerrufsbelehrung gem. § 2 Haustürwiderrufsgesetz
komme auch dann in Betracht, wenn die
Haustürsituation nicht bei Vertragsabschluss, sondern
nur bei dessen Anbahnung vorgelegen habe.

BGH, Urteil vom 26.02. 2008, XI ZR 74/06

Verbindliche Auskunft:
Gebühren sind meist nicht
absetzbar
(Val) Seit Mitte Dezember 2006 verlangt das Finanzamt
für Anträge auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft
Gebühren. Diese Kostenpflicht wurde durch das
Jahressteuergesetz 2007 eingeführt. Gleichzeitig gab es
eine neue gesetzliche Definition von steuerlichen
Nebenleistungen in der Abgabenordnung, die um
Gebühren für verbindliche Auskünfte ergänzt wurde. Die
Aufwendungen können bei entsprechender beruflicher
oder betrieblicher Veranlassung dem Grunde nach
Werbungskosten oder Betriebsausgaben darstellen.

Die Oberfinanzdirektion (OFD) Münster weist allerdings
jetzt mit Kurzinformation Einkommensteuer 15/2008
darauf hin, dass Steuern vom Einkommen, sonstige
Personensteuern sowie die Umsatzsteuer nicht vom
Einkommen als Minderungsposten abgezogen werden
dürfen. Dabei unterliegen Nebenleistungen ebenfalls
dem Abzugsverbot, soweit sie auf nicht abziehbare
Steuern entfallen. Also sind Gebühren für verbindliche
Auskünfte als steuerliche Nebenleistungen vom Abzug
ausgeschlossen, wenn sich die verbindliche Auskunft auf
nicht abziehbare Steuern bezieht. Ausnahme ist die
Gewerbesteuer, da diese noch bis Ende 2007 eine
abziehbare Steuer darstellt.

Die Gebühr für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft
richtet sich in erster Linie nach dem so genannten
Gegenstandswert, der mindestens 5.000 und maximal
30 Millionen Euro beträgt. Das ergibt Gebühren
zwischen 121 und 91.456 Euro. Der Gegenstandswert
gibt die steuerliche Auswirkung des zu klärenden
Sachverhalts vor und berechnet sich nach der Differenz
zwischen der Rechtsauffassung der Antragstellers und
der gegenteiligen Meinung des Finanzamtes.

Bei Dauersachverhalten wie etwa einer Vermietung wird
auf die durchschnittliche steuerliche Auswirkung eines
Jahres abgestellt. Ist der Gegenstandswert in dieser
Weise nicht ermittelbar, erfolgt die Berechnung der
Gebühr nach dem zeitlichen Aufwand, den die
Finanzbeamten für die Ermittlung des Sachverhalts,
Klärung der Rechtsfragen sowie Prüfung des Antrags
benötigen. Pro angefangener halber Stunde werden 50
und insgesamt mindestens 100 Euro fällig. Muss das
Finanzamt zur Klärung noch andere Behörden
hinzuzuziehen, ist diese zusätzliche Bearbeitungszeit
ebenfalls gebührenpflichtig. Diese Gebühren muss der
Steuerzahler in der Regel als privat verbuchen und kann
sie nicht von der Steuer absetzen.
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Angestellte

Pendlerpauschale: Keine
Aussetzung der
Steuerfestsetzung
(Val) Das Bundesfinanzministerium (BMF) lehnt Anträge
ab, die Festsetzung der Einkommensteuer für Jahre ab
2007 hinsichtlich der Anwendung der Neuregelung zur
Entfernungspauschale von Amts wegen auszusetzen.
Aufgrund eines weiterhin geltenden Erlasses (BMF-
Schreiben vom 04.10.2007, Aktenzeichen IV A 4 - S
0623/07/0002) sind die Finanzämter nach Artikel 20 des
Grundgesetzes (GG) an das geltende Recht gebunden,
auch wenn Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit einer
angewandten Rechtsnorm geäußert und die
Steuerfestsetzungen insoweit vorläufig durchgeführt
werden. Das gilt, solange nicht das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Norm für nichtig
oder für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt hat.

Eine Aussetzung der Steuerfestsetzung kommt daher
insoweit nicht in Betracht. Würden die Finanzämter
entsprechend verfahren, liefen die Steuerbürger zudem
Gefahr, Nachzahlungszinsen von sechs Prozent pro
Jahr entrichten zu müssen, falls Karlsruhe die
Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung zur
Entfernungspauschale bestätigt und diese Entscheidung
wider Erwarten erst nach dem 31. März 2009 ergehen
sollte. Dann beginnt nämlich der Zinszeitraum zu laufen.

Außerdem hat das BMF Zweifel, ob die Befürchtung
begründet ist, die Bürger würden massenhaft Einsprüche
gegen die vorläufigen Einkommensteuerbescheide
einlegen und Antrag auf Aussetzung der Vollziehung
stellen. Dazu besteht angesichts des Risikos, eventuell
Aussetzungszinsen zahlen müssen, kein Anlass.
Hintergrund dieses Schreibens ist, dass der
Bundesfinanzhof die Kürzung des Kilometergelds um die
ersten 20 Kilometer seit 2007 für verfassungswidrig hält
und daher wie zuvor bereits zwei Finanzgerichte das
BVerfG zur endgültigen Entscheidung angerufen hat
(Aktenzeichen VI R 17/07 und VI R 27/07). Die Richter
sehen einen Verstoß gegen das Gebot der
Nettobesteuerung.

Das Finanzamt akzeptiert die Entfernungspauschale
angesichts der unklaren Rechtslage nunmehr im Wege
der Aussetzung vorläufig auch wieder für die ersten 20
Kilometer. Arbeitnehmer können sich das komplette
Kilometergeld als Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte
eintragen oder als geminderte Einkommensteuer-
Vorauszahlung berücksichtigen lassen. Das bringt dann
netto erst einmal mehr, beim anschließenden
Steuerbescheid kürzt das Finanzamt wieder und es
kommt zu einer Nachforderung. Hiergegen braucht kein
Einspruch eingelegt zu werden, die Festsetzung erfolgt
zu diesem Punkt bis zur Entscheidung aus Karlsruhe
von Amts wegen nur vorläufig.

Riester-Förderung:
Fondssparpläne holen auf
(Val) Über 11,5 Mio. Altersvorsorgeverträge waren
Anfang April 2008 abgeschlossen, davon alleine rund
8,5 Millionen über Versicherungspolicen. Aber der
alternativ angebotene Riester-Fondssparplan holt auf. Er
meldete im Jahresvergleich 700.000 neue Kunden und
Verträge im Umfang von zwei Millionen. Dies war eine
gute Wahl, denn Fonds sind die renditestärkste Form der
Riester-Rente. Während die Versicherungen eher bei
Verzinsungen von rund fünf Prozent liegen, sind es bei
Fonds im langjährigen Schnitt eher acht Prozent. Große
Risiken gehen die privaten Altersvorsorgesparer dabei
nicht ein, denn zum Auszahlungstermin muss der
Anbieter zumindest die eingezahlten Beiträge plus
Zulagen bereit halten.

Riester-Fondssparpläne eignen sich besonders für junge
Sparer, weil für sie noch lange Zeit bis zum
Renteneintritt vergeht. In diesen Jahren können sie die
Rendite- und Ertragschancen an den Börsen ausnutzen
und erhalten gleichzeitig die Garantie, mindestens die
eingezahlten Beträge zu erhalten. Riester-
Fondssparpläne gibt es vorwiegend als
Lebenszyklusmodelle. Bei diesem Konzept fließt immer
mehr des eingezahlten Geldes in festverzinsliche
Papiere, je näher der Anleger an sein Rentenalter
heranrückt.

Die Fondsgesellschaften garantieren, dass zu
Rentenbeginn die Summe aller Beiträge und Zulagen für
die Auszahlphase zur Verfügung steht.
Zwischenzeitliche Verluste sind daher nicht
ausgeschlossen. Und ob sie anschließend mehr bringen,
hängt von der Börsenentwicklung und dem Konzept des
Fondssparplans ab.

Während die laufenden Zins- und Dividendenerträge bei
herkömmlichen Investmentfonds jedes Jahr besteuert
werden und ab 2009 der Abgeltungsteuer unterliegen,
könnten Riester-Fonds erst einmal abgabenfrei
angespart werden. Hier erfolgt erst die Erfassung der
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Rentenbeiträge in Form der nachgelagerten
Besteuerung.

Berücksichtigt werden muss allerdings, dass
Fondsgesellschaften zumeist auch bei Riester-
Sparplänen einen Ausgabeaufschlag von fünf Prozent
auf jede Einzahlung erheben und darüber hinaus eine
jährliche Verwaltungsgebühr berechnen, die als
Anlagekapital nicht zur Verfügung stehen. Durch
Zulagen für den Sparer und seine Kinder, Steuervorteile
über einen zusätzlichen Sonderausgabenabzug und
besonders aufgrund des bis zur späteren Auszahlung
steuerfreien Zinseszins-Effekts bringt das aber trotzdem
eine ordentliche Rendite fürs Alter mit wenig
Eigenkapital. Das Sparguthaben wird nicht auf das
Vermögen für das Arbeitslosengeld II angerechnet.

Sachzuwendungen: Der Chef
darf die Steuer pauschal
übernehmen
(Val) Zeigt sich der Arbeitgeber gegenüber seiner
Belegschaft spendabel, hält auch der Fiskus die Hand
auf. Sachzuwendungen müssen mit wenigen
Ausnahmen als geldwerter Vorteil mit dem üblichen
Verkaufspreis über die Lohnsteuerkarte erfasst werden.
Das erhöht gleichzeitig auch noch die Progression auf
das übrige Gehalt, sodass die Großzügigkeit im
Nachhinein oftmals wenig Freude auslöst. Das muss
aber nicht sein. Seit 2007 kann der Chef die Steuer auf
Sachzuwendungen selbst übernehmen und pauschal
aus der Firmenkasse bezahlen.

Rund 16 Monate später hat das
Bundesfinanzministerium (BMF) nun den
Anwendungserlass zu dieser neuen Vorschrift
veröffentlicht und regelt den Umgang mit der
Pauschalsteuer im Alltagseinsatz (BMF-Schreiben vom
29.04.2008, Aktenzeichen IV B 2 - S 2297-b/07/0001).
Die Steuerübernahme durch den Arbeitgeber deckt die
steuerliche Erfassung des geldwerten Vorteils beim
Empfänger ab, sodass die Mitarbeiter die Zuwendungen
abgabenfrei genießen können. In ihrer Steuererklärung
tauchen diese Zuschüsse nicht auf.

Dabei ist die Gestaltungsmöglichkeit sehr großzügig
ausgestattet, denn diese Pauschallösung ist auf
Sachzuwendungen bis zu 10.000 Euro pro Empfänger
und Jahr erlaubt. Erst wenn diese Schwelle bei äußerst
großzügigen Betrieben überschritten wird, fällt wieder
Lohnsteuer bei der Belegschaft an. Macht die Firma
etwa dreimal im Jahr üppige Sachgeschenke von jeweils
5.000 Euro, darf der Chef die Pauschalsteuer für die
ersten beiden aus eigener Tasche zahlen und der Fiskus
hält erst anschließend wieder beim Arbeitnehmer die
Hand auf.

Allerdings kann der Betrieb nicht nach Lust und Laune
auf die Pauschalregel zurück greifen. Das Wahlrecht ist
einheitlich für alle innerhalb eines Jahres gewährten

Zuwendungen auszuüben, nach dem Motto »ganz oder
gar nicht«. Dabei darf der Arbeitgeber die Vorschrift für
Zuwendungen an Geschäftspartner und die eigene
Belegschaft jeweils gesondert anwenden. Das Wahlrecht
kann anschließend nicht zurück genommen werden,
wenn dem Chef beispielsweise die Steuerübernahme zu
teuer wird.

Tipp: Wird die allgemeine Freigrenze von 44 Euro
monatlich für Sachbezüge nicht überschritten, liegt
überhaupt kein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil vor.
Bei der Prüfung dieser Schwelle bleiben die vom
Arbeitgeber gewährten Aufmerksamkeiten außer Ansatz.
Der Chef kann also beispielsweise pro Monat einen
Benzingutschein über 25 Liter Super (unter Freigrenze)
sowie Blumen für 15 Euro (Aufmerksamkeit) zuwenden
und der Fiskus geht komplett leer aus.
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Familie und Kinder

Elterngeld: Koalition will
Regelung ändern
(Val) Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD
haben einen Gesetzentwurf zur Änderung des
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (Bundestags-
Drucksache 16/9415) vorgelegt, der am 5. Juni 2008 in
erster Lesung im Bundestag beraten wurde. Die
Weiterentwicklung des seit 1. Januar 2007 geltenden
Gesetzes habe insbesondere die Angleichung der
bislang unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten für
Familien mit einem oder zwei erwerbstätigen Eltern
sowie die Anpassung des Antrags auf Elterngeld bei
Änderung der beruflichen oder persönlichen Situation
der Eltern zum Ziel, heißt es in der Begründung.

Bisher seien Änderungen nur in besonderen Härtefällen,
wie schwerer Krankheit oder Tod, möglich, heißt es
weiter. Die Praxis zeige jedoch, dass es weitere Fälle
gebe, in denen eine Änderung des Eltergeldantrages für
die Familie wichtig sein könne. Daher solle der Antrag
auch ohne Angabe von Gründen ein Mal geändert
werden können, schreiben die Fraktionen. Der Verzicht
auf die Begründung erhöhe die Flexibilität für die Eltern
und entlaste die Verwaltung von der
Begründungsprüfung.

Eine weitere Änderung des Gesetzes regelt die
Berechtigung von Arbeitnehmern, Elterngeld zu
beziehen, um in bestimmten Fällen ihre Enkelkinder zu
betreuen und zu erziehen. Dadurch soll die
Unterstützung von Eltern durch die Großeltern ermöglich
werden, wenn ein Elternteil minderjährig ist oder als
junger Volljähriger die Schule besucht beziehungsweise
eine Ausbildung absolviert und noch höchstens zwei
Jahre bis zum regulären Abschluss benötigt. Laut
Koalition könnten so auch Hochschüler, die bei Beginn
der Ausbildung noch nicht volljährig sind,
«anspruchsvermittelnd« sein.

Deutscher Bundestag, Pressemitteilung vom 5. Juni 2008

Erbschaftsteuer:
Vergleichsbetrag zählt nicht
(Val) Erhalten die Erben von der Bank des Verstorbenen
eine Entschädigung für von ihnen aufgedeckte
Unregelmäßigkeiten, müssen sie den Vorgang der
Erbschaftsteuer unterwerfen. Das gilt nach einem
aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) jedoch
nicht für die durch Vergleich erhaltene Summe, sondern
für die ursprüngliche und im Zweifel deutlich höhere
Forderung am Todestag (BFH, Urteil vom 28.02.2008,
Aktenzeichen: II R 82/05).

Ein Vergleich ist in der Praxis dadurch gekennzeichnet,
dass ein Streit durch gegenseitiges Nachgeben der
beiden Parteien einvernehmlich beseitigt wird. Da er
jedoch zwischen den Erben und der Bank ausgehandelt
wird, löst er keine steuerliche Rückwirkung auf den
Erblasser aus. Das gilt nur für einen Erbvergleich, also
die einvernehmliche Bereinigung streitiger
Erbrechtsverhältnisse oder bestehender Ungewissheiten
über einzelne Erbteile. Hierbei dürfen aber weder die
Miterben noch sonst am Nachlass beteiligte Personen
berechtigt sein, den Kreis der Personen oder den
Umfang der Bereicherung durch freie Vereinbarung
eigenmächtig neu bestimmen.

Ein Vergleich wie im Urteilsfall hingegen gestaltet keinen
Lebenssachverhalt rückwirkend anders, sondern nur
dessen rechtliche Beurteilung. Dabei liegt kein steuerlich
relevanter Erbvergleich vor, weil es sich auf
Vereinbarungen zwischen Erben und einem nicht am
Nachlass beteiligten Dritten über Grund und Höhe
möglicher Ansprüche des Erblassers handelt.

Konsequenz: Das Finanzamt darf seine zivilrechtlichen
Ansprüche gegen das Kreditinstitut ansetzen, die am
Todestag bestanden haben. Das umfasst neben dem
Nennwert auch aufgelaufene Zinsen, die bei den
Nachkommen sowohl der Erbschaft-, als auch der
Einkommensteuer unterliegen.

Ist die Rechtslage ungewiss und wird sie auch nicht
durch ein anschließendes Urteil geklärt, ist der am
Stichtag vorhandenen rechtlichen Unsicherheit allerdings
durch Ansatz eines niedrigeren Wertes Rechnung zu
tragen. Der ist dann nach dem Grad der
Wahrscheinlichkeit anzusetzen, mit der sich die
Forderung durchsetzen lassen wird. Kein Maßstab ist
dabei der anschließende Vergleichsbetrag, weil der sich
gerade nicht auf den Todestag bezieht.
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Zusammenveranlagung: Bei
Insolvenz eines Ehegatten ist
Steuerstattung hälftig
herauszugeben
(Val) Ein Ehegatte ist grundsätzlich zur Herausgabe der
ihm nach ehelicher Zusammenveranlagung gemäß § 37
Absatz 2 der Abgabenordnung (AO) hälftig
zugeflossenen Steuererstattung verpflichtet, nachdem
über das Vermögen des anderen Ehegatten das
Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Dies hat das
Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg entschieden.

Eine zwischen den Eheleuten insbesondere im Rahmen
einer arbeitsteiligen Ehe im Innenverhältnis vereinbarte
hälftige Teilung der Steuererstattung stehe dem
Rückforderungsanspruch nach § 134 Insolvenzordnung
(InsO) nicht entgegen, heißt es in dem Urteil weiter.

OLG Oldenburg, Urteil vom 27.11.2007, 9 U 43/07

Wertpapiergeschäfte: Konto      
des Kindes kann Eltern
zugerechnet werden
(Val) Verfügen die Eltern über das Konto des Kindes wie
über ein eigenes Konto, sind die Einkünfte aus
Kapitalvermögen steuerlich den Eltern zuzurechnen. Das
gilt auch, wenn das Kind volljährig ist. Dies hat das
Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz mit Urteil zur
Einkommensteuer 1999 entschieden.

Für die Jahre 1993 bis 1998 hatte bei den Klägern
(Eltern) eine steuerliche Außenprüfung stattgefunden. Es
wurde dabei festgestellt, dass die Eltern umfangreiche
Wertpapiergeschäfte über die Konten ihrer Kinder,
hinsichtlich derer sie verfügungsberechtigt waren,
getätigt hatten. Nach den Feststellungen des Prüfers
verfügten die Eltern über die Konten der Kinder, wie über
eigene Konten. Die erzielten Erträge wurden geschätzt
und in steuerlicher Hinsicht den Eltern zugeordnet. Über
das Ergebnis der Prüfung wurde Übereinstimmung
erzielt. Für das Streitjahr 1999 gaben die Kläger an, die
Kapitaleinkünfte der volljährigen Tochter T seien auch
der T zuzurechnen, da die Kontovollmacht des Klägers
im Jahre 1999 widerrufen worden sei. Gleichwohl
rechnete das Finanzamt die auf rund 14.500 DM
geschätzten Erträge der T ebenfalls den Eltern zu.

Mit der dagegen vor dem FG angestrengten Klage
machten die Kläger unter anderem geltend, obwohl sie
eine Bescheinigung der Bank vorgelegt hätten, wonach
sie in dem Zeitraum vom 1. Januar 1999 bis zum 31.
Dezember 2000 keine Vollmacht für die relevanten
Konten der T gehabt hätten, hätte das Finanzamt ihnen
dennoch Ts Kapitalerträge zugerechnet.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das FG führte aus, aus
den Gesamtumständen des Streitfalls ergebe sich, dass
die Einkünfte aus Kapitalvermögen der volljährigen T
auch für das Jahr 1999 den Klägern zuzurechnen seien.
Die Kläger hätten die Einkünfte nämlich auf eigene
Rechnung erzielt und das auf den Konten der T
befindliche Kapital zu keiner Zeit wie fremdes, sondern
stets wie eigenes Vermögen verwaltet. Die T habe über
kein entsprechendes Eigenkapital verfügt, um überhaupt
die im Streit befindlichen Kapitaleinkünfte erzielen zu
können. Dass die Kläger der T im Wege der Schenkung
Gelder in entsprechender Höhe zugewandt hätten, sei
zwar behauptet, aber nicht nachgewiesen worden. Aus
der vorgelegten Bankbescheinigung ergebe sich, dass
die Kläger im Streitjahr für das entscheidende
Depotkonto der T sehr wohl eine Vollmacht gehabt
hätten.

FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29. April 2008, 5 K
2200/05 (nicht rechtskräftig)
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Immobilienbesitzer

Hausgutachten: Finanzamt
akzeptiert Wertgutachten nur
mit Substanzwerten
(Val) Dem Finanzamt darf der niedrigere Preis für die
vererbte oder verschenkte Immobilie jederzeit durch ein
Verkehrswertgutachten präsentiert werden. Das zählt
nach dem aktuellen Urteil des Finanzgerichts (FG)
München aber nicht, wenn der Gutachter den Endbetrag
nur aus dem Ertragswert herleitet, der aufgrund niedriger
Mieten und durch Leerstand gering ausfällt
(Aktenzeichen: 4 K 4260/05). Der Sach- und
Substanzwert des Gebäudes muss zumindest in der
Berechnung angemessen berücksichtigt werden. Ist das
nicht der Fall, darf der Fiskus vom Wert des Gutachtens
nach oben abweichen. Gegen das Urteil wurde Revision
beim Bundesfinanzhof  (BFH) eingelegt. Betroffene
können vergleichbare Fälle mit Verweis auf das dortige
Aktenzeichen II R 19/08 offen halten.

Der Ansatz des wahren Hauswertes abweichend von
pauschalen Berechnungen wird in Kürze noch stärker in
den Vordergrund rücken. Durch die anstehende
Erbschaftsteuerreform steigen die Immobilienpreise
deutlich an, was immer öfters Anlass zur Gegenwehr
durch ein Gutachten sein wird. Steuerzahler haben
grundsätzlich das Recht, dem Finanzamt stets einen
geringeren Verkehrswert als den nach steuerlichen
Vorschriften ermittelten Betrag vorzulegen. Diese Option
wurde gesetzlich jüngst sogar noch erweitert, um die
Rechte der Bürger bei allen Grundstücksarten zu stärken.

Der Gegenbeweis gelingt durch ein Gutachten, entweder
vom Sachverständigen für die Bewertung von
Grundstücken oder von einem Sachverständigen des
örtlich zuständigen Gutachterausschusses.

Nicht akzeptiert werden hingegen die erstellten
Unterlagen von Wirtschaftsprüfern oder Steuerberatern,
obwohl die zumeist korrekt sind. Aber deren
Expertenarbeit ist durchaus sinnvoll, kennen doch diese
Fachleute die wirtschaftlichen Renditeaussichten einer
Immobilie meist genau und können negative
Zukunftsprognosen und somit günstigere Verkehrswerte
einkalkulieren. Diese erstellten Dokumentationen
müssen dann in einem zweiten Schritt lediglich einem
Grundstückssachverständigen vorgelegt werden, der
das errechnete Ergebnis bestätigt. Dann akzeptieren
Finanzbeamte das Gutachten als urkundliches Zeugnis.

Kosten und Mühen eines Gutachtens lassen sich
ersparen, wenn der Verkehrswert einer Immobilie aus
realen Zahlen eines Verkaufs abgeleitet werden kann,
der innerhalb eines Jahres vor oder nach dem
Haustransfer erfolgt ist.

Miteigentumsanteile an
Grundstücken: Einbringen in
eine vermögensverwaltende
Personengesellschaft
(Val) Bringen die Miteigentümer mehrerer Grundstücke
ihre Miteigentumsanteile in eine Personengesellschaft
mit Vermietungseinkünften ein, dann sind keine
Anschaffungsvorgänge gegeben, soweit die den
Gesellschaftern nach der Übertragung ihrer
Miteigentumsanteile gemäß § 39 Absatz 2 Nr. 2
Abgabenordnung (AO) zuzurechnenden Anteile an den
Grundstücken ihre bisherigen Miteigentumsanteile nicht
übersteigen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH)
entschieden.

In dem Urteil heißt es weiter, Anschaffungsvorgänge
lägen nur insoweit vor, als sich die Anteile der
Gesellschafter an den jeweiligen Grundstücken
gegenüber den bisherigen Beteiligungsquoten erhöht
hätten.

BFH, Urteil vom 02.04.2008, IX R 18/06
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Wohn-Riester: Nachgelagerte
Besteuerung bleibt umstritten
(Val) Wer »wohnriestert«, muss wie bei den anderen
Produkten zur steuerlich geförderten Altersvorsorge
(»Riester-Rente«) damit rechnen, dass die Steuerschuld
im Alter beglichen werden muss. Vielen Wohnriester-
Sparern werde es möglicherweise nicht bewusst sein,
dass der Fiskus sie in der Auszahlungsphase im Alter
»nachgelagert« zur Kasse bitten wird, meinten mehrere
Sachverständige in der öffentlichen Anhörung des
Finanzausschusses des Bundestags zum
Koalitionsentwurf eines Eigenheimrentengesetzes
(Bundestags-Drucksache 16/8869).

Mit diesem Gesetz, das der Bundestag am 20.06.2008
nunmehr trotz der Bedenken verabschiedet hat, soll das
mietfreie Wohnen im Alter attraktiver gemacht werden.
Ziel ist es, die Einbeziehung der selbst genutzten
Wohnimmobilie in die Riester-Rente zu ermöglichen und
zu fördern.
Der Riester-Sparer soll dem Gesetz zufolge zu Beginn
der Auszahlungsphase wählen können, ob er die
Steuerschuld auf einen Schlag bezahlen will. Dann
müssen nur 70 Prozent des geförderten Kapitals mit
dem individuellen Steuersatz versteuert werden. Er soll
sich aber auch dafür entscheiden können, das
geförderte Kapital nachgelagert über einen längeren
Zeitraum zwischen 17 und 25 Jahren zu versteuern. Das
hängt von dem Beginn der Auszahlungsphase ab, der
zwischen dem 60. und 68. Lebensjahr gewählt werden
kann, sodass die Auszahlungsphase mit dem
vollendeten 85. Lebensjahr endet. Vorgesehen ist, das
steuerlich geförderte Kapital in einem so genannten
Wohnförderkonto zu erfassen.

Deutscher Bundestag, Pressemitteilung vom 28.05.2008

Auslandsimmobilien: Fiskus
muss Mietverluste berück-
sichtigen
(Val) Ausländische Mietverluste sind im heimischen
Steuerbescheid zu berücksichtigen, weil ein Verbot im
heimischen Einkommensteuergesetz gegen die
Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. So lautet der Tenor
eines aktuellen Urteils des Finanzgerichts (FG) Hamburg
(Urteil vom 14.12.2007, Aktenzeichen: 8 K 61/07). Das
von jenseits der Grenze stammende Minus wirkt sich
dann als so genannter negativer Progressionsvorbehalt
aus. Das bedeutet, dass sich der Steuersatz des
Hausbesitzers für seine übrigen Einkünfte wie etwa
Firmengewinn, Zinsen oder Lohn entsprechend
vermindert.

Nach Ansicht der hanseatischen Richter ist es nicht
hinzunehmen, dass der Fiskus positive
Auslandseinkünfte bei der Berechnung der Progression
hinzurechnet und negative unter den Tisch fallen lässt.
Begründung: Laut EG-Recht muss jede verdeckte oder
offene Benachteiligung eines EU-Bürgers verhindert
werden, sodass einschränkende inländische Regeln
unzulässig sind. Zwar dürfen Auslandsverluste
unberücksichtigt bleiben, wenn es sich um
volkswirtschaftlich unerwünschte
Verlustzuweisungsgesellschaften handelt. Das ist beim
Mietshaus jenseits der Grenze aber gerade nicht der Fall.

Für das FG ist der Verstoß gegen die
Kapitalverkehrsfreiheit so eindeutig, dass es noch nicht
einmal den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur
Prüfung anruft. Es verweist vielmehr auf bereits
ergangene Entscheidungen, wonach die Luxemburger
Richter die heimischen Finanzämter zur
Berücksichtigung von Auslandsverlusten verdonnert
hatten. Konkret ging es hierbei um ein EuGH-Urteil vom
Februar 2006 (Rechtssache C-152/03), wonach ein in
Frankreich wohnendes und in Deutschland arbeitendes
Ehepaar sein Hausminus aus dem Nachbarland in der
deutschen Steuererklärung ansetzen durfte.

Der Fiskus wendet das Urteil derzeit über den
entschiedenen Einzelfall hinaus nicht an, ist aber bereits
von der EU-Kommission zur Nachbesserung
aufgefordert worden. Betroffene mit Immobilien im
Ausland haben also gute Chancen, ihre Verluste geltend
machen zu können. Hierzu verweisen sie auf die
einleuchtenden Argumente des Finanzgerichts Hamburg
und das Verfahren der EU-Kommission unter dem
Aktenzeichen 1998/4684.
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Internet, Medien &
Telekommunikation

BGH: Entscheidet erneut zum
Fall Esra
(Val) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat einen eigenen
Unterlassungsanspruch der Mutter der »Esra« im
gleichnamigen Roman von Maxim Biller abgelehnt. Die
Verfremdung ihrer Person im Roman sei deutlich stärker
ausgeprägt als bei ihrer Tochter. In einer Abwägung
gewinne daher in diesem Fall die Kunstfreiheit. Für den
Roman hat das Urteil keine Konsequenzen mehr, da
bereits der rechtskräftig festgestellte
Unterlassungsanspruch der Tochter eine Verbreitung
verhindert

Die Klägerinnen (Tochter und Mutter) haben sich gegen
die Veröffentlichung des von der Beklagten verlegten
Romans »Esra« von Maxim Biller gewandt. Das Buch
handelt im Wesentlichen von einer Liebesbeziehung
zwischen Esra und dem Ich-Erzähler. Die Klägerinnen
machten geltend, der Roman verletze ihr allgemeines
Persönlichkeitsrecht, weil sich die Schilderung der
Romanfiguren Esra und Lale eng an ihrem Leben
orientiere.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Beurteilung des
Bundesgerichtshofs gebilligt, dass der Tochter ein
Unterlassungsanspruch zustehe, weil sie als »Esra«
eindeutig erkennbar gemacht sei, deren Darstellung die
Intimsphäre der Tochter verletze und der Roman zudem
auch mit der Schilderung der tatsächlich bestehenden
lebensbedrohlichen Krankheit ihrer Tochter in
schwerwiegender Weise ihr Persönlichkeitsrecht
beeinträchtige. Dagegen werde die
Revisionsentscheidung hinsichtlich der Mutter der
gebotenen kunstspezifischen Betrachtung nicht in jeder
Hinsicht gerecht.

Die hiernach gebotene erneute Abwägung hat nach den
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu dem
Ergebnis geführt, dass bezüglich der Mutter der
Kunstfreiheit der Vorrang gebührt. Die Verfremdung ist
bei der Figur der Lale sehr viel deutlicher angelegt als
bei der Figur der Esra. Die gegebene Beeinträchtigung
des Persönlichkeitsrechts der Mutter ist deshalb weniger
schwerwiegend. Der BGH hat daher die
Unterlassungsklage der Mutter abgewiesen.

BGH, Urteil vom 10.06.2008, VI ZR 252/07

BKA-Gesetz: Entwurf erlaubt
Online-Durchsuchungen
(Val) Das Bundeskriminalamt (BKA) erhält neue
Kompetenzen, um den internationalen Terrorismus

besser zu bekämpfen. Künftig sind in engen Grenzen
auch Online-Durchsuchungen von Computern möglich.
Das hat das Bundeskabinett in dem Entwurf für ein
neues BKA-Gesetz beschlossen.

Die polizeiliche Gefahrenabwehr ist bislang
ausschließlich Sache der Länder. Der Gesetzgeber hatte
im Zuge der Föderalismusreform dem BKA allerdings
erstmals die Aufgabe übertragen, die Gefahren des
internationalen Terrorismus abzuwehren. Die Befugnisse
im BKA-Gesetz orientieren sich laut
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble weitgehend an
den Vorbildern der Polizeigesetze der Länder.

Neu ist die Befugnis zur so genannten Online-
Durchsuchung. Dem BKA soll gestattet werden, unter
sehr eng umrissenen Voraussetzungen Daten aus
informationstechnischen Systemen zu erheben. Dazu
muss der Präsident des BKA oder sein Stellvertreter
einen Antrag stellen, der vom Gericht geprüft wird. Wird
dem Antrag stattgegeben, dann sichten zwei Beamte,
von denen einer Richter ist, die Daten. Sofern der
Kernbereich des Persönlichkeitsrechts betroffen ist,
werden die Daten von einem Richter gelöscht und
können nicht weiter verwertet werden.

Der Regierungsentwurf des BKA-Gesetzes wird jetzt im
Bundestag und im Bundesrat beraten.

Bundesregierung, Pressemitteilung vom 04.06.2008

Dauerwerbesendung: Darf
nicht als »Promotion«
gekennzeichnet werden
(Val) Die Kennzeichnung einer Dauerwerbesendung mit
dem Begriff »Promotion« verstößt gegen die
Kennzeichnungspflicht nach dem
Rundfunkstaatsvertrag. Das hat das Verwaltungsgericht
(VG) Berlin in einem vorläufigen Rechtsschutzverfahren
entschieden.

Das Gericht hat damit einstweilen eine Verfügung der
Medienanstalt Berlin-Brandenburg vom Dezember 2007
bestätigt, mit der einem Fernsehsender sofort vollziehbar
aufgegeben worden war, derartige Verstöße zukünftig zu
unterlassen. Der Sender hatte im November 2006 die
Dauerwerbesendung »Meine Quelle« ausgestrahlt und
sie während des Verlaufs der Sendung mit dem
Schriftzug »Quelle-Promotion« gekennzeichnet.

Der Sender hatte argumentiert, der Schriftzug
»Promotion« stelle eine hinreichende Kennzeichnung
der Dauerwerbesendung dar. Promotion sei ein
Synonym für Werbung, das der durchschnittlich
verständige und informierte Zuschauer ohne Weiteres
erkennen könne; der Begriff entspreche dem
allgemeinen Sprachgebrauch, der vor allem bei
Kinopremieren sowie in den Printmedien häufig genutzt
werde. Sollte die Kennzeichnung als Promotion
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untersagt werden, würden seine Werbekunden
abwandern.

Das VG folgte dieser Argumentation nicht. Es sah den
Schriftzug »Promotion« nicht als hinreichend eindeutige,
klare und unmissverständliche Kennzeichnung einer
Dauerwerbesendung an. Es bestehe die Gefahr, dass
zumindest bei einem Teil der Zuschauer ein Irrtum über
den Werbecharakter der Sendung erregt werde. Der
Begriff «Promotion» sei ein missverständlicher
Anglizismus. Er sei zudem mehrdeutig, da er im
Deutschen auch für den Erwerb der Doktorwürde stehe.
Das Argument des Senders, Werbekunden würden
abwandern, belege gerade die geringere
Kennzeichnungskraft.

Dem Sender ist damit vorläufig bis zur Entscheidung
über die noch anhängige Klage untersagt,
Dauerwerbesendungen mit dem Schriftzug »Promotion«
zu kennzeichnen. Gegen den Beschluss des VG ist die
Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg gegeben.

VG Berlin, Beschluss vom 26.05.2008, VG 27 A 37.08
(vorläufig)

Rundfunkgebühr: Nicht für
Autoradio eines Hobby-Imkers
(Val) Für ein Radio in einem Fahrzeug, das auch zur
Ausübung der Hobby-Imkerei genutzt wird, muss keine
Rundfunkgebühr gezahlt werden. Dies hat das
Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz
entschieden.

Der Kläger wurde vom Südwestrundfunk zur
Rundfunkgebühr für ein Autoradio herangezogen, weil er
das Fahrzeug für seine Imkerei nutzt. Die hiergegen
erhobene Klage hatte vor dem Verwaltungsgericht
Erfolg. Das OVG lehnte den Antrag des
Südwestrundfunks auf Zulassung der Berufung ab.

Nach dem Rundfunkgebührenstaatsvertrag fällt für ein
Zweitgerät grundsätzlich keine Rundfunkgebühr an. Die
Gebührenfreiheit gilt allerdings nicht für Zweitgeräte in
Kraftfahrzeugen, die zu anderen als privaten Zwecken
genutzt werden. Die Nutzung eines Fahrzeuges zur
Ausübung der Imkerei, die der Kläger als Liebhaberei
ohne Gewinn betreibe, ist laut dem Gericht jedoch dem
privaten Bereich der Lebensführung zuzurechnen.
Deshalb müsse der Kläger für sein Autoradio keine
Rundfunkgebühr zahlen.

OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 05.05.2008, 7 A
11107/07.OVG

Zollabgaben: Käufer bei eBay
haften für unversteuerte
Produkte
(Val) Werden die aus Reisen ins Inland verbrachten
Zigaretten beim Online-Aktionshaus eBay versteigert,
kann der Erwerber neben dem eBay-Verkäufer als
Schuldner der Einfuhrabgaben für die von ihm
ersteigerten Päckchen in Anspruch genommen werden.
Nach einem aktuellen Urteil des Sächsischen
Finanzgerichtes (FG) entsteht die Tabaksteuer und
Einfuhrumsatzsteuer, sofern die Zigaretten nicht im
Rahmen der Reisefreimengenregelung eingeführt
werden. Dann sind unversteuerte und unverzollte
Zigaretten einfuhrabgabenpflichtige Waren. Werden die
bei Grenzübertritt nicht deklariert, handelt es sich um
vorschriftswidrig in das Gemeinschaftsgebiet verbrachte
Güter, die auch kein deutsches Steuerzeichen tragen.

In solchen Fällen können die Finanzbehörden neben
dem Reisenden anschließend auch der Käufer der Ware
als Schuldner der Einfuhrabgaben in Anspruch nehmen,
urteilte das FG. Der Käufer hätte wissen müssen, dass
sie vorschriftswidrig eingeführt worden waren. Selbst bei
Unkenntnis der rechtlichen Situation müsse dem
Erwerber bei Empfang seiner Bestellung auffallen, wenn
die ersteigerten Zigaretten keine deutsche Banderole
tragen. Dieses Fehlen gebe Anlass, an der
ordnungsgemäßen Einfuhr zu zweifeln.

Darüber hinaus müsse der eBay-Käufer aufgrund des
geringen Kaufpreises vernünftigerweise wissen, dass die
Ware nicht ordnungsgemäß nach Deutschland gelangt
ist. Das ergebe sich schon aus der Tatsache, wenn ihm
die Packung Zigaretten rund ein Drittel unter dem
offiziellen Automatenpreis angeboten werden. Da der
durch den Hersteller bestimmte Einzelhandelspreis bei
Abgabe an Verbraucher grundsätzlich nicht
unterschritten werden darf, stellt ein reduzierter
Kaufpreis ein wichtiges Indiz gegen die
ordnungsgemäße Einfuhr dar.

Angesichts der gesetzlichen Preisbindung für
ordnungsgemäß veräußerte Tabakwaren könne der
Erwerber auch nicht argumentieren, ein Preisunterschied
führe nicht zu einem Unrechtsbewusstsein, weil bei eBay
andere Waren geradezu »verschleudert« würden.
Ebenso wenig könne der Kläger ernsthaft darauf
vertrauen, der geringe Kaufpreis beruhe darauf, dass der
Versteigerer das Rauchen aufgeben wollte. Schließlich
könne der Käufer sich auch nicht darauf berufen, er
habe auf das renommierte Auktionshaus eBay vertraut,
denn das Auktionshaus trete nur als Vermittler auf, der
für die Ware keine Gewähr übernimmt.

Sächsisches FG, Urteil vom 19.03.2008, 7 K 422/04
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Kapitalanleger

Kapitaleinnahmen: Stückzinsen
verpuffen nach einem
Auslandsumzug
(Val) Anleger können ihre gezahlten Stückzinsen nicht
mehr beim heimischen Fiskus absetzen, wenn die
spätere Zinszahlung erst jenseits der Grenze erfolgt.
Das gilt nach dem aktuellen Urteil vom Finanzgericht
(FG) Baden-Württemberg selbst dann, wenn der
Wegzug beim Kauf noch nicht sicher feststand (FG
Baden-Württemberg, Urteil vom 30.01.2008,
Aktenzeichen: 2 K 145/05).

Im Urteilsfall hatte ein Anleger rund 1,3 Millionen Euro
Stückzinsen aus dem Erwerb von Anleihen als negative
Kapitaleinnahmen deklariert. Die Zinserträge aus diesen
Papieren flossen jedoch erst nach dem Wohnortwechsel
in die Schweiz. Da diese nicht mehr der deutschen
Besteuerung unterliegen, können zuvor hierfür
angefallene Aufwendungen auch nicht zu einem
steuerlichen Minusposten führen. Die beim Kauf von
Wertpapieren entrichteten Stückzinsen sind
grundsätzlich nur dann eine vorab entstandene negative
Einnahmen, wenn das heimische Finanzamt auf die
späteren Erträge Zugriff hat, so die Richter.

Die nach Wegzug in die Schweiz zugeflossenen
Erträgen unterliegen nicht mehr der deutschen
Besteuerung, da es sich nicht um beschränkt
steuerpflichtige Einkünfte handelt. Aufwendungen
können aber nur dann zu Einkünften führen, wenn sie in
einem hinreichenden Zusammenhang mit positiven
Einnahmen oder Überschüssen stehen, die der
Einkommensteuer unterliegen.

Die beim Kauf von festverzinslichen Wertpapieren
entrichteten Stückzinsen sind grundsätzlich vorab
entstandene negative Einnahmen, die im Jahr des
Abflusses zu berücksichtigen sind. Das hatte bereits der
Bundesfinanzhof (BFH) eindeutig festgestellt (BGH,
Urteil vom 27.07.1999, Aktenzeichen: VIII R 36/98).
Werden nun Stückzinsen zur Erzielung von
Zinseinnahmen aufgewandt, die nicht der deutschen
Besteuerung unterliegen, ist ein Zusammenhang mit der
deutschen Besteuerung nicht gegeben.

Entsprechend ist die Berücksichtigung unabhängig vom
Zeitpunkt des Abflusses grundsätzlich auf die Fälle zu
beschränken, in denen die mit den negativen Einnahmen
in Zusammenhang stehenden positiven Einnahmen im
Jahr des Zuflusses nicht steuerbefreit waren. Auch die
Frage, wann der Wegzug in die Schweiz sicher
feststand, ist ohne Bedeutung. Denn die Besteuerung
knüpft an den tatsächlich verwirklichten und nicht einen
hypothetischen Sachverhalt an.  Konsequenz: Planen
Sparer einen Auslandsumzug, sollten sie keine Anleihen
mehr ordern, bei denen die Zinszahlung voraussichtlich

erst nach dem Tapetenwechsel ansteht.

Kapitalerträge: Zinsabschlag bei
Verjährung
(Val) Das Finanzamt muss grundsätzlich den
Zinsabschlag bei Anleihen sowie die Kapitalertragsteuer
bei Dividenden auch noch in bestandskräftigen
Einkommensteuerbescheiden mindernd berücksichtigen.
Das gilt nach einem Urteil vom Bundesfinanzhof (BFH)
aber nur solange, bis Zahlungsverjährung eingetreten ist
(BFH, Urteil vom, 12.02.2008, Aktenzeichen: VII R
33/06). Damit soll nach Ablauf einer angemessenen Frist
endgültig Rechtsfrieden darüber einkehren, was dem
Anleger noch zu erstatten ist.

Den Zinsabschlag berücksichtigt das Finanzamt nur,
wenn eine Steuerbescheinigung der Bank im Original
vorgelegt wird. Fehlt dieser Nachweis, werden die
Kapitaleinnahmen ohne Abzug noch einmal voll
besteuert. Sparer sollten sich also beeilen, dem Fiskus
eine ordnungsgemäße Bescheinigung der Bank
vorzulegen.

Hierfür bleibt innerhalb der fünfjährigen
Zahlungsverjährungsfrist Zeit, selbst wenn die
Einspruchsfrist für den Bescheid schon längst
abgelaufen ist. Die Zahlungsverjährung beginnt
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grundsätzlich mit Ablauf des Jahres, in dem der
Anspruch erstmals fällig wird. Diese Regelung bleibt
auch in Zukunft so, wenn die einbehaltene
Abgeltungsteuer im Rahmen der Veranlagung
berücksichtigt werden soll. Hier muss dem Finanzamt
eine neu kreierte Steuerbescheinigung vorgelegt werden.

Die Steuer auf Kapitalvermögen wird durch einen
vorweggenommenen Abzug vom Ertrag fällig. Ähnlich
wie die Lohn- und Kirchensteuer auf den Lohn ist die
Kapitalertragsteuer eine vorausgezahlte
Einkommensteuer. Zu unterscheiden ist zwischen
Zinsabschlag und Kapitalertragsteuer. Die Unterschiede
liegen in der Höhe des Steuersatzes, der Art der Erträge
und dem Personenkreis, der die Steuer einbehalten
muss. In beiden Fällen kommt jedoch noch der 5,5-
prozentige Solidaritätszuschlag hinzu.

Ab 2009 werden die unterschiedlichen Sätze durch den
Einheitstarif von 25 Prozent abgelöst. Der Steuerabzug
wird auch vorgenommen, wenn die Kapitalerträge bei
Unternehmern oder Selbstständigen anfallen. Die
Kapitalertragsteuer ist weder von Erklärungspflichten
noch von der persönlichen Progression abhängig. Sie
wird aber im Steuerbescheid wie die Lohnsteuer auf die
fällige Einkommensteuer angerechnet oder erstattet.

REITs – Steuerliche
Verbesserungen für
Immobilienaktien
(Val) Über das am 18. Juni vom Bundeskabinett
beschlossene Jahressteuergesetz 2009 soll es einige
Verbesserungen für in- und ausländische Real Estate
Investment Trusts (REITs) geben, indem insbesondere
die mögliche Doppelbelastung von ausgeschütteten
Gewinnen entschärft wird.
Börsennotierte REITs gibt es weltweit bereits in über 20
Ländern und seit 2007 auch in Deutschland. Sie
zeichnen sich dadurch aus, dass die Gewinne nicht auf
Unternehmensebene besteuert werden, sondern erst
über die anschließende Gewinnausschüttung beim
Anleger. Den REIT-Status und die damit verbundene
Steuerbefreiung erhalten die Gesellschaften aber nur,
wenn sie ihre erwirtschafteten Erträge nahezu komplett
als Dividende weiter geben und überwiegend in
Immobilien investieren. Da die Gewinne nicht mit
Abgaben an den Fiskus vorbelastet sind und nahezu ein
Zwang zur Vollausschüttung besteht, fällt die Dividende
im Vergleich zu anderen Akteien entsprechend üppig
aus.

Allerdings bestand bislang ein Nachteil, wenn der REIT
etwa Gewinne aus einer steuerpflichtigen
Tochtergesellschaft oder Erträge aus ausländischen
Immobilien ausschüttete, die bereits jenseits der Grenze
der Besteuerung unterlegen haben. Diese
Doppelbelastung wird nun ab 2008 erfreulicherweise
entschärft. Jetzt führt eine Vorbelastung der

Ausschüttung in Höhe von mindestens 15 Prozent
insoweit zur Anwendung des Halb- und ab 2009 des
Teileinkünfteverfahrens auf der Ebene des Anlegers.
Das bedeutet, dass die Dividenden im laufenden Jahr
zur Hälfte und ab 2009 immerhin noch mit 40 Prozent
steuerfrei bleiben.

Inländische REITs müssen über eine
Steuerbescheinigung angeben, welcher Teil der
Dividende oder des sonstigen Bezugs aus vorbelasteten
Gewinnen stammt. Bei ausländischen Gesellschaften
kann der Anleger dies dem Finanzamt in geeigneter
Form nachweisen. Diese Steuerfreistellung gilt aber
nicht in Hinsicht auf die Spekulations- und künftige
Abgeltungsteuer, sofern der Anleger mit den REITs
Gewinne realisiert. Die zählen in voller Höhe.
Ein Wehrmutstropfen bleibt jedoch: Der eingeschränkte
Verlustverrechnungskreis für nach 2008 erworbene
Aktien im Rahmen der Abgeltungsteuer gilt auch für
REITs. Damit lässt sich ein Minus aus dem Verkauf von
Aktien oder REITs nur mit Gewinnen aus diesen beiden
Wertpapieren und nicht Zinsen oder Dividenden
verrechnen. Für vor 2009 erworbene REITs gilt immerhin
derselbe Bestandsschutz wie für herkömmliche
Wertpapiere, sodass ein Verkauf außerhalb der
einjährigen Spekulationsfrist steuerfrei bleibt.
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Unternehmer

Abfärberegelung:
Verfassungsgemäß
(Val) Es ist mit dem Gleichheitssatz vereinbar, dass die
Einkünfte der freien Berufe, der sonstigen
Selbstständigen und der Land- und Forstwirte nicht der
Gewerbesteuer unterliegen. Es verstößt auch nicht
gegen den Gleichheitssatz, dass nach der so genannten
Abfärberegelung des § 15 Absatz 3 Nr. 1
Einkommensteuergesetz (EStG) die gesamten Einkünfte
einer Personengesellschaft als Einkünfte aus
Gewerbebetrieb gelten und damit der Gewerbesteuer
unterliegen, wenn die Gesellschaft auch nur teilweise
eine gewerbliche Tätigkeit ausübt. Dies hat das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschieden.

Nach Ansicht des Gerichts gibt es nach wie vor
tragfähige Gründe für eine Differenzierung zwischen
freien Berufen und Gewerbetreibenden. Es verwies auf
die im Regelfall akademische oder vergleichbare
besondere berufliche Qualifikation oder schöpferische
Begabung als Voraussetzung für die Erlernung und
Ausübung eines freien Berufs sowie die besondere
Bedeutung der persönlichen, eigenverantwortlichen und
fachlich unabhängigen Erbringung der Arbeit, verbunden
mit einem häufig höchstpersönlichen
Vertrauensverhältnis zum Auftraggeber. Auch die
spezifische staatliche, vielfach auch berufsautonome
Reglementierung zahlreicher freier Berufe insbesondere
im Hinblick auf berufliche Pflichten und
Honorarbedingungen ließen signifikante Unterschiede
zwischen freien Berufen und Gewerbetreibenden
erkennen.

Auch der Gedanke, dass die Gewerbesteuer einen
pauschalen Ausgleich für die besonderen
Infrastrukturlasten biete, die durch die Ansiedlung von
Gewerbebetrieben verursacht würden, habe Bestand.
Die Annahme, dass die freien Berufe typischerweise in
geringerem Umfang Infrastrukturlasten der Gemeinden
verursachten als die Gewerbetreibenden, liege nahe. Die
Annäherungen im Berufsbild einer Reihe von freien
Berufen auf der einen und von Gewerbetreibenden auf
der anderen Seite änderten nichts an der Berechtigung
zur typisierenden Einordnung der freien Berufe als im
Regelfall weniger personal- und
produktionsmittelintensiv.

Die Land- und Forstwirte unterschieden sich von den
Gewerbetreibenden wesentlich durch das in der
Flächengebundenheit ihrer Betriebe zum Ausdruck
kommende besondere Gewicht des Produktionsfaktors
Boden und die Abhängigkeit ihres Wirtschaftserfolges
von den Wetterbedingungen. Außerdem unterlägen sie
einer Sonderbelastung im Bereich der Grundsteuer.

BVerfG, Beschluss vom 15.01.2008, 1 BvL 2/04

FG: Das steuerliche
Einlagekonto und deren
Verwendung
(Val) Das Hamburger Finanzgericht (FG) hat in einem
aktuellen Urteil Stellung genommen zum steuerlichen
Einlagekonto und deren Verwendung. Eine Differenz
zwischen dem Gewinn nach der Handelsbilanz und dem
Steuerbilanzgewinn sei nicht als Zugang
beziehungsweise Abgang auf dem steuerlichen
Einlagekonto zu erfassen, heißt es.

Eine Minderung des steuerlichen Einlagekontos gemäß
§ 27 Absatz 1 Satz 3 Körperschaftsteuergesetz (KStG)
in der Fassung vom 23. Oktober 2000 beziehungsweise
20. Dezember 2001 war laut FG auch vor Inkrafttreten
des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur
Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur
Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften
(SEStEG) vom 7. Dezember 2006 auf den positiven
Bestand des steuerlichen Einlagekontos beschränkt.

FG Hamburg, Urteil vom 15.02.2008, 2 K 239/06

Hippotherapie: Von
Umsatzsteuer befreit
(Val) Die von Krankengymnasten mit entsprechender
Zusatzausbildung auf ärztliche Verordnung
durchgeführte Hippotherapie ist eine von der
Umsatzsteuer befreite Heilbehandlung nach § 4 Nr. 14
Umsatzsteuergesetz (UStG). Dies hat der
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden

Heilbehandlungen sind laut BFH Tätigkeiten, die zum
Zweck der Vorbeugung, Diagnose, der Behandlung und,
soweit möglich, der Heilung von Krankheiten oder
Gesundheitsstörungen bei Menschen vorgenommen
werden. Die befreiten Leistungen müssten der
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medizinischen Behandlung einer Krankheit oder einer
anderen Gesundheitsstörung dienen. Nicht unter die
Befreiung fielen etwa von einem Chirurgen
durchgeführte Schönheitsoperationen oder Massagen,
die von einem Physiotherapeuten ohne vorherige
ärztliche Anordnung lediglich aus kosmetischen Gründen
oder zur Verbesserung des Wohlbefindens (»wellness«)
durchgeführt würden, so das Gericht.

Die im Streitfall durchgeführte Hippotherapie bewertete
der BFH als eine Heilbehandlung im Sinne des § 4 Nr.
14 UStG.

Die Hippotherapie gehöre zu den Behandlungsmethoden
der Physiotherapie. Es handele sich bei ihr um eine
spezielle Reittherapie, bei der unter Anleitung die
passive Anpassung des Patienten an die Schwingungen
des Rückens des im Schritt gehenden Pferdes als
physiotherapeutische Behandlungsmethode zur
Therapie von bewegungsgestörten Kindern oder
Erwachsenen genutzt werde. Die Hippotherapie sei
beihilfefähig. Auch nach Auffassung anderer Gerichte
stelle sie, in Abgrenzung zum heilpädagogischen Reiten,
als besondere Form der Krankengymnastik eine
Leistung zur medizinischen Rehabilitation dar.

Der BFH hielt die im Streitfall durchgeführte
Hippotherapie insoweit für eine Heilbehandlung, als die
Klägerin aufgrund ärztlicher Indikation nach
entsprechender ärztlicher Verordnung für die Reha-
Kliniken oder für Einzelpatienten tätig geworden war.

BFH, Urteil vom 30.01.2008, XI R 53/06

Betriebseinnahmen:
Unternehmer müssen
Kassenbons verwahren
(Val) Verwahrt der Einzelhändler seine täglichen
Endsummenbons aus der Kasse über die Bargeschäfte
nicht auf, darf das Finanzamt die Betriebseinnahmen
schätzen. Dies gilt nach einem aktuellen Beschluss vom
Bundesfinanzhof (BFH) für Unternehmer und
Freiberufler unabhängig davon, ob sie eine Bilanz
erstellen oder ihren Gewinn durch die simple Einnahme-
Überschuss-Rechnung ermitteln.

Im aktuell entschiedenen Fall hatte der Händler die
Tageseinnahmen handschriftlich notiert, obwohl er eine
Registrierkasse im Einsatz hatte. Der Betriebsprüfer
erkannte die eigenhändigen Aufzeichnungen nicht an
und passte daher die Einnahmen über eine Schätzung
noch oben an. Zu Recht, so die Richter.

Generell besteht bei der Gewinnermittlung die
Verpflichtung, Betriebseinnahmen aufzuzeichnen und -
ausgaben durch Belege nachzuweisen. Hierbei reiche
nicht die Auflistung von Summen, da Einnahmen einzeln
aufzulisten seien. Zwar darf diese Pflicht zur
Einzelaufzeichnung aus Gründen der Praktikabilität

entfallen, wenn es sich um

- Bargeschäften über den Ladentisch handelt,
- die in größerem Umfang sowie ihrem geringem Wert
alltäglich sind und
- die an unbekannte Kunden gehen.

Daher dürfen Einzelhändler und vergleichbare
Berufsgruppen grundsätzlich Tageseinnahmen als
Summenbeträge aufzeichnen und den Saldo in ihre
Einnahmeüberschussrechnung übernehmen. Wird
jedoch eine elektronische Registrierkasse verwendet,
bleibe es bei der Verpflichtung zur Aufbewahrung der
Kassenbons pro Tag. Denn in diesem Fall sei die
Vereinfachungsregelung aus Gründen der Praktikabilität
unnötig. Die Einzelaufstellung sei dem Betrieb durchaus
zumutbar, ihm stehe hierfür nämlich die Registrierkasse
zur Verfügung.

Die gesetzliche Feststellungslast von Unternehmern
beinhaltet unter anderem, bei entsprechendem
Auskunftsbegehren des Finanzamts die komplette
Kassenabrechnung vorzulegen. Werden also im
Einzelhandel Registrierkassen verwendet, dürfen die
Beamten die Einnahmen ohne die notwendigen Belege
schätzen.

Unternehmer aus einschlägigen Branchen mit viel
Bargeschäft über die Theke sollten die lückenlose
Aufbewahrung der Kassenbons penibel beachten. Damit
ist dann Vorsorge getroffen, damit es bei späteren
Betriebsprüfungen nicht zu unliebsamen
Überraschungen kommt.

BFH, Beschluss vom 07.02.2008, X B 189/07
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